
Beilage „Neuregelung der Erbschaft- und Schenkungsteuer“ 

zum Mandanten-Rundschreiben 2/2009 

 1. Bedeutung der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

 2. Wesentliche Elemente des Schenkung- und Erbschaftsteuerrechts 

 3. Bewertung und Begünstigung von Immobilien 

 4. Bewertung und Begünstigung von Unternehmensvermögen 

1 Bedeutung der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7.11.2006 zur Verfassungswidrigkeit des 
bisherigen Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts hat ein sehr breites Echo in den Medien und der 
Fachwelt gefunden. Auch die langwierigen Bemühungen des Gesetzgebers um die Neuregelung der 
Besteuerung und das am 31.12.2008 verkündete Erbschaftsteuerreformgesetz haben viel 
Aufmerksamkeit erlangt. Die Bedeutung der Erbschaft- und Schenkungsteuer ist allerdings ganz 
eigener Art. Folgende Aspekte sind von Bedeutung: 

– In der ganz überwiegenden Zahl der Schenkungen bzw. Erbfälle fällt im Ergebnis keine 
Erbschaftsteuer an. Hierfür gibt es verschiedene Ursachen: hohe persönliche Freibeträge, 
sachliche Steuerbefreiungen und umfassende Gestaltungsmöglichkeiten. 

– Daneben gibt es aber von der Zahl zwar wenige, aber von der materiellen Bedeutung wichtige 
Fallkonstellationen, bei denen Schenkung-/Erbschaftsteuer in großem Umfang entsteht. 

Mit dem Erbschaftsteuerreformgesetz sind die steuerlichen Rahmenbedingungen in weitem Umfang 
grundlegend neu geregelt worden. Hierauf gilt es sich einzustellen. Insoweit ergibt sich folgender 
Handlungsbedarf: 

– Die bei Schenkungen anfallende bzw. im Erbfall drohende Steuerbelastung sollte für jeden Fall 
nach den neuen Rahmenbedingungen zumindest grob quantifiziert werden. Ergibt sich eine 
merkliche Steuerbelastung, so muss dies bei der Strukturierung des Vermögens beachtet 
werden, damit für die Steuerzahlungen genügend Liquidität oder leicht liquidierbares Vermögen 
zur Verfügung steht, ohne die Vermögenssubstanz zu gefährden. 

– Die auf den ersten Blick großzügigen Verschonungsregelungen bei der Übertragung von 
Betriebsvermögen oder Kapitalgesellschaftsanteilen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
diese eine äußerst hohe Gefahr bergen. Muss z.B. wegen einer wirtschaftlich schwierigen 
Situation das Unternehmen umstrukturiert, das Unternehmen ganz oder teilweise verkauft oder 
müssen Arbeitsplätze abgebaut werden, so kann dies zu einem Verstoß gegen die 
Behaltensregeln führen und damit in dieser für das Unternehmen wirtschaftlich schwierigen 
Situation zu einer ganz massiven Steuerbelastung. 

– Bisherige Gestaltungen können zum großen Teil nicht mehr eingesetzt werden. Dafür eröffnen 
sich neue Gestaltungsansätze, die zu berücksichtigen sind. 

– Bestehende Testamente und Klauseln in Gesellschaftsverträgen sind zu überprüfen und ggf. an 
das neue Recht anzupassen. 

2 Wesentliche Elemente des Schenkung- und Erbschaftsteuerrechts 

a) Bewertung 

Entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts erfolgt nunmehr eine durchgehende 
Bewertung zum Verkehrswert. Dies führt insbesondere bei Grundstücken und bei 
unternehmerischem Vermögen zu gänzlich neuen Bewertungsmethoden, welche vielfach eine 
deutliche Höherbewertung gegenüber dem bisherigen Recht bedeuten. Im Detail vgl.  das 
Bewertungsverfahren im 3. Abschnitt die „Bewertung und Begünstigung von Immobilien“ und im 4. 
Abschnitt „Bewertung und Begünstigung von Unternehemensbewertung“. 



b) Steuerbefreiungen 

Wie bislang auch schon ist die Schenkung des zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Familienwohnheims zwischen Ehegatten bzw. nun auch zwischen eingetragenen Lebenspartnern 
steuerfrei möglich. Gleichsam wird unter dem neuen Recht die Übertragung eines in einem anderen 
EU- oder EWR-Staat belegenen Familienheims begünstigt. 

Neu ist die Steuerbefreiung der Übertragung des Familienheims in Erbfällen – also nicht nur bei 
Schenkungen! An diese Steuerbefreiung sind allerdings Bedingungen geknüpft: 

– Die Immobilie muss im Inland oder in einem EU/EWR-Land belegen sein und der Erblasser muss 
darin bis zum Tode eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt haben bzw. der Erblasser 
war aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert. 

– Der Erwerber muss die Wohnung unverzüglich zu eigenen Wohnzwecken nutzen. 

– Wird die eigene Nutzung durch den Erwerber (überlebender Ehegatte, Lebenspartner oder 
Kinder) allerdings innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb aufgegeben, so entfällt die 
Steuerbefreiung rückwirkend und zwar vollständig. Schädlich ist insbesondere der Verkauf, die 
Vermietung oder ein längerer Leerstand. Unschädlich ist es dagegen, wenn der Erwerber die 
Wohnung aus zwingenden Gründen nicht fortführen kann, z.B. weil die Unterbringung in einem 
Pflegeheim notwendig wird oder er verstirbt. 

– Erben Kinder das Familienheim, so ist die Steuerbefreiung auf ein Familienheim mit einer 
Wohnfläche von maximal 200 qm begrenzt. Wird diese Größe überschritten, so fällt auf den 
übersteigenden Teil grundsätzlich Erbschaftsteuer an, jedenfalls soweit nicht persönliche 
Freibeträge genutzt werden können. 

Hinweis: 

Abzuwarten bleibt, welche Anforderungen die Finanzverwaltung hinsichtlich der praktischen Umsetzung dieser 
Vorschrift stellt. So ist z.B. noch ungeklärt, in welcher Frist Kinder, die ein Familienheim erben, dieses selbst 
nutzen müssen. 

Erhöht wurde die Steuerbefreiung bei Baudenkmälern. Soweit diese nicht in vollem Umfang von 
der Steuer befreit sind, wird nunmehr eine Steuerbefreiung in Höhe von 85 % (bislang: 60 %) 
gewährt. Zu beachten ist allerdings, dass dies teilweise durch die höhere Bewertung wieder 
ausgeglichen wird, sodass sich im Ergebnis oftmals keine merkliche Mehrentlastung ergeben dürfte. 

Abgeschafft wurde dagegen die Begünstigung für die Übertragung von Lebensversicherungen. 
Nach bisherigem Recht bestand bei der lebzeitigen Übertragung noch nicht fälliger 
Lebensversicherungen die Möglichkeit, diese mit zwei Dritteln der eingezahlten Prämien anzusetzen 
oder alternativ mit dem Rückkaufwert zu bewerten. Diese Wahlmöglichkeit besteht nun nicht mehr; 
vielmehr ist zwingend der Verkehrswert, also der Rückkaufwert der Lebensversicherung 
anzusetzen. Dies führt bei schon länger laufenden Lebensversicherungen zu deutlich höheren 
Wertansätzen. 

c) Persönliche Freibeträge 

Das Erbschaft-/Schenkungsteuerrecht ist bei der Übertragung an nahe Angehörige geprägt durch 
hohe persönliche Freibeträge, die durch die Erbschaftsteuerreform noch einen deutlichen Anstieg 
erfahren haben. Vermögensübertragungen können in vielen Fällen somit ohne Steuerbelastung 
erfolgen. 

 

 

 

 

 

 



 bisheriger 
Freibetrag 

neuer  
Freibetrag 

Ehegatte 307 000 € 500 000 € 

eingetragener Lebenspartner     5 200 € 500 000 € 

Kinder und Kinder verstorbener Kinder 205 000 € 400 000 € 

Enkelkinder   51 200 € 200 000 € 

andere Erwerber der Steuerklasse I, wie Urenkel und 
Eltern des Erblassers 

 51 200 € 100 000 € 

Erwerber der Steuerklasse II (z.B. Geschwister, 
Schwiegerkinder oder Abkömmlinge ersten Grades 
von Geschwistern) 

 10 300 €  20 000 € 

Erwerber der Steuerklasse III (übrige Erwerber)   5 200 €  20 000 € 

Hinweis: 

Bei der Übertragung auf Kinder ist zu beachten, dass der Freibetrag von nunmehr 400 000 € je Schenker 
bzw. Erblasser gilt, d.h. jeder Elternteil kann steuerfrei Vermögen in Höhe von 400 000 € an ein Kind 
übertragen. 

Des Weiteren können wie im bisherigen Recht die persönlichen Freibeträge nach Ablauf von zehn 
Jahren nach einer Schenkung erneut genutzt werden, sodass sich aus steuerlicher Sicht die 
Überlegung anbietet, Teile des Vermögens bereits frühzeitig zu übertragen. 

Hinweis: 

Die deutlich erhöhten Freibeträge lassen nun auch mittelbare Schenkungen attraktiver werden. Will z.B. der 
Vater Vermögen i. H. v. 800 000 € an ein Kind übertragen, so wäre dies bei einer unmittelbaren Übertragung 
zur Hälfte steuerpflichtig, da der Freibetrag 400 000 € beträgt. Überträgt nun der Vater unmittelbar an das Kind 
400 000 € und daneben die weiteren 400 000 € zunächst unter Nutzung des Freibetrags an seine Ehefrau und 
diese dann zeitlich später wiederum unter Nutzung ihres Freibetrages an das Kind, so fällt im Ergebnis gar 
keine Schenkungsteuer an. Allerdings ist bei solchen Gestaltungen Vorsicht geboten, da die Anerkennung 
versagt wird, wenn ein Gesamtplan erkennbar wird. 

Im Übrigen wurde der Freibetrag zur Berücksichtigung von Pflegeleistungen, die gegenüber dem 
Erblasser unentgeltlich oder gegen zu geringes Entgelt erbracht wurden, von 5 200 € auf 20 000 € 
erhöht. 

d) Steuertarif 

Der Steuertarif ist in zweierlei Hinsicht progressiv steigend: Und zwar steigt der Tarif mit der Höhe 
des steuerpflichtigen Erwerbs und mit dem abnehmenden Verwandtschaftsgrad. Der Tarif stellt sich 
wie folgt dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erwerber  

 
 

Wert des Erwerbs bis  
einschließlich 

Ehegatte, Kinder bzw. Stiefkinder und 
Abkömmlinge dieser, die Eltern und 
Voreltern bei Erbschaften 

(Steuerklasse I) 

andere Erwerber  
 
 

(Steuerklasse II oder III) 

75 000 €   7 % 30 % 

300 000 € 11 % 30 % 

600 000 € 15 % 30 % 

6 Mio. € 19 % 30 % 

13 Mio. € 23 % 50 % 

26 Mio. € 27 % 50 % 

über 26 Mio. € 30 % 50 % 

Hinweis I: 

Der Übergang von einer Tarifstufe auf die andere wird abgemildert, damit die Steuerbelastung bei 
Überspringen einer Tarifstufe nicht sprunghaft für den gesamten Erwerb ansteigt. 

Hinweis II: 

Deutlich wird der hohe Steuersatz von 30 % bzw. 50 % in der Steuerklasse II oder III, also beim Erwerb durch 
entfernter verwandte Personen. Dies betrifft insbesondere Übertragungen an Geschwister, Abkömmlinge 
ersten Grades von Geschwistern, die Stiefeltern, die Schwiegerkinder, die Schwiegereltern und geschiedene 
Ehegatten. Diese oftmals sehr hohen Steuerbelastungen sind in die Überlegungen zur Erbregelung bzw. zur 
Strukturierung des Vermögens einzubeziehen. 

Hinweis III: 

Der ganz deutliche Anstieg der Steuersätze in den Steuerklassen II und III, also bei weiter entfernt verwandten 
Personen, macht die Adoption als Gestaltungsmittel deutlich attraktiver als bislang. Zu beachten ist allerdings, 
dass eine solche Gestaltung nicht erforderlich ist bei der Übertragung von Betriebsvermögen, land- und 
forstwirtschaftlichem Vermögen oder Anteilen an Kapitalgesellschaften bei Beteiligung über 25 %, da in diesen 
Fällen (im Ergebnis) immer die günstigen Steuersätze der Steuerklasse I zur Anwendung kommen. 

e) Übertragung gegen Nießbrauch 

Ein beliebtes Instrument bei der vorweggenommenen Erbfolge ist die Übertragung gegen 
Nießbrauchsvorbehalt. In diesen Fällen wird die Vermögenssubstanz übertragen, der Übertragende 
behält sich aber insbesondere zur Absicherung seiner Vermögensposition die Erträge aus dem 
übertragenen Vermögen vor. 

Wegen der Änderung der Bewertungsvorschriften wird bei Übertragungen gegen 
Nießbrauchsvorbehalt zukünftig allerdings der Wert des vorbehaltenen Nießbrauchs steuermindernd 
abgezogen. Verzichtet später der Nießbraucher auf den Nießbrauch, so liegt eine Schenkung in 
Höhe des Kapitalwerts zum Zeitpunkt des Verzichts vor.  

Zur Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt folgendes Beispiel, bei dem ein vermietetes 
Wohnhaus mit einem Verkehrswert von 1 500 000 € vom 50-jährigen Vater an die Tochter gegen 
Nießbrauchsvorbehalt übertragen wird: 

 

 

 

 

 

 



Beispiel (in €): 

 mit Nießbrauch ohne Nießbrauch 

Verkehrswert des Grundstücks 1 500 000 1 500 000 

Abschlag 10 % – 150 000 – 150 000 

Steuerwert 1 350 000 1 350 000 

Wert des Nießbrauchs: 

Vervielfältiger 14,740 

Mietertrag 60 000 

Kapitalwert des 

Nießbrauchs – 884 400         0 

Bereicherung 465 600 1 350 000 

persönlicher Freibetrag  400 000  400 000 

steuerpflichtiger Erwerb 65 600 950 000 

Steuersatz 7 % 19 % 

Schenkungsteuer 4 592 180 500 

Hinweis: 

Deutlich wird, dass die Nießbrauchsgestaltung als Gestaltungsinstrument zur Minderung der Schenkungsteuer 
sehr vorteilhaft eingesetzt werden kann. Allerdings ist die Vorteilhaftigkeit im Einzelfall mittels einer 
Vergleichsrechnung unter Einbezug aller eintretenden Wirkungen zu ermitteln. 

f) Steuererklärungspflichten 

Unverändert gelten umfassende Anzeigepflichten für Schenkungen und Erbfälle. Ist ein Notar 
involviert, z.B. bei der Übertragung eines Grundstücks, so hat dieser die Übertragung dem 
zuständigen Finanzamt anzuzeigen. In anderen Fällen muss der Erwerber und bei Schenkungen 
darüber hinaus auch der Schenker die Übertragung in einer Frist von drei Monaten dem zuständigen 
Finanzamt anzeigen.  

Hinweis: 

Allerdings ist es lebensfremd, jedes Gelegenheitsgeschenk anzuzeigen. Vielmehr entspricht es dem Sinn der 
Vorschrift eine Anzeigepflicht nicht anzunehmen, wenn von vorneherein klar ist, dass keine Steuerpflicht 
besteht. In Zweifelsfällen muss allerdings immer eine Anzeige an das Finanzamt vorgenommen werden. 

Eine Steuererklärungspflicht ergibt sich dagegen nur nach Aufforderung des Finanzamts. 

g) Erstmalige Anwendung des neuen Rechts 

Das neue Recht ist zum 1.1.2009 in Kraft getreten. Für Erbfälle, die nach dem 31.12.2006 
eingetreten sind, kann auf Antrag aber auch schon das neue Recht angewandt werden. Dieser 
Antrag muss bis zum 30.6.2009 gestellt werden. Allerdings kommen in diesem Fall die neuen 
erhöhten Freibeträge nicht zur Anwendung, sondern nur die Freibeträge in bisheriger Höhe. 

Hinweis: 

In derartigen Fällen ist eingehend zu prüfen, welche Gesetzeslage günstiger ist. Gerade bei einer selbst 
genutzten Immobilie und in manchen Fällen auch bei Betriebsvermögen kann das neue Recht günstiger sein. 
Diese Entscheidung kann aber nur unter Hinzuziehung steuerlichen Rats mittels Erstellung einer konkreten 
Vergleichsrechnung getroffen werden. 

h) Anrechnung der Erbschaftsteuer auf die Einkommensteuer  

Wird das geerbte Vermögen zeitnah nach der Vermögensübertragung veräußert, so kann die 
Bewertung zum Verkehrswert in Verbindung mit den zum Teil hohen Steuersätzen dazu führen, dass 
die Erbschaftsteuerbelastung und die Ertragsteuerbelastung auf den Veräußerungsgewinn 
zusammen zu einer ganz erheblichen Aufzehrung der Vermögenssubstanz führen. Aus diesem 



Grunde wurde eine früher bereits bestehende Möglichkeit der Anrechnung der Erbschaftsteuer auf 
die Einkommensteuer wieder eingeführt. Voraussetzung ist, dass bei der Ermittlung des 
Einkommens Einkünfte berücksichtigt werden, die im Besteuerungsjahr oder den vier 
vorangegangenen Jahren als Erwerbe von Todes wegen der Erbschaftsteuer unterlegen haben. 
Diese Steuerermäßigung bedarf eines Antrags. 

Beispiel: 

Sachverhalt: E erbt eine Beteiligung an einer Personengesellschaft. Der Verkehrswert beträgt 300 000 €, der 
steuerliche Wert des Kapitalkontos 200 000 €. Die Beteiligung vermacht E auf Grund eines Vermächtnisses an 
seinen Bruder B, der die Beteiligung innerhalb eines Jahres zum Verkehrswert verkauft. 

Lösung:  

Verkehrswert der Beteiligung 300 000 € 

Freibetrag  20 000 € 

steuerpflichtiger Erwerb 280 000 € 

Erbschaftsteuer (Steuersatz 30 %) 84 000 € 

Veräußerungserlös 300 000 € 

Buchwert der Beteiligung 200 000 € 

Veräußerungsgewinn 100 000 € 

Einkommensteuer (Steuersatz 42 %) 42 000 € 

Entlastungsbetrag (84/300 × 42 000 €) – 11 760 € 

Einkommensteuer 30 240 € 

Hinweis: 

Beseitigt wird also nicht die gesamte Doppelbelastung. Auch wird diese Steuerermäßigung nur bei 
Veräußerungen innerhalb von fünf Jahren nach dem Erbfall und auch nicht bei Schenkungen gewährt. 

3 Bewertung und Begünstigung von Immobilien 

a) Bewertungsverfahren 

Die Bewertungsmethode bei Grundvermögen, das nicht zu einem Betriebsvermögen oder zu einem 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehört, hängt von der Grundstücksart ab: 

Grundstücksart Bewertungsmethode 

unbebaute Grundstücke Fläche × Bodenrichtwert 

Eigentumswohnungen und Ein- und Zweifamilienhäuser Vergleichswertverfahren 

Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte 
Grundstücke 

Ertragswertverfahren 

Grundstücke, soweit kein Vergleichswert vorliegt bzw. keine übliche Miete 
ermittelt werden kann 

Sachwertverfahren 

Hinweis: 
Auf Grund der teilweise recht pauschalen Bewertungsmethoden wird es keine Seltenheit sein, wenn der 
ermittelte Wert sogar über dem Verkehrswert liegt. Aus diesen Gründen hat der Steuerpflichtige immer die 
Möglichkeit, mittels eines ordentlichen Bewertungsgutachtens einen niedrigeren Verkehrswert nachzuweisen. 
Ein solches Gutachten muss allerdings besonderen Anforderungen genügen, insbesondere von einem 
Grundstückssachverständigen erstellt werden, sodass entsprechend hohe Kosten entstehen können. 

Die Bewertung des Grundvermögens mit dem Verkehrswert führt nun auch dazu, dass die bislang 
begünstigte mittelbare Grundstücksschenkung, wenn also ein Geldbetrag zum unmittelbaren 
Erwerb eines Grundstücks geschenkt wurde, nunmehr bis auf einen möglichen 10 %igen Abschlag 
für Wohnimmobilien nicht mehr von Vorteil ist. 



b) Unbebaute Grundstücke 

Der Wert unbebauter Grundstücke ist (unverändert) nach der Grundstücksfläche und dem vom 
Gutachterausschuss der Kommune festgestellten Bodenrichtwert zu ermitteln. Die Bodenrichtwerte 
werden zukünftig jährlich neu festgestellt. 

Hinweis: 

Bislang erfolgte von diesem Wert ein pauschaler Abschlag in Höhe von 20 %. Dies erfolgt nunmehr nicht mehr, 
so dass mit der Erbschaftsteuerreform eine Höherbewertung einhergeht. 

c) Eigentumswohnungen und Ein- und Zweifamilienhäuser 

Bei Eigentumswohnungen und bei Ein- und Zweifamilienhäusern erfolgt die Bewertung mittels des 
Vergleichswertverfahrens. Bei diesen Objekten kann der Wert regelmäßig nicht aus einem 
erzielbaren Ertrag abgeleitet werden, sondern eben aus den gezahlten Preisen für vergleichbare 
Objekte. 

Basis für die Wertermittlung sind die von den Gutachterausschüssen mitgeteilten Vergleichspreise 
bzw. an deren Stelle ermittelten Vergleichsfaktoren. Voraussetzung ist dann allerdings, dass es sich 
um weitgehend gleichartige Gebäude handelt und zwar hinsichtlich der jeweils wertbestimmenden 
Faktoren, wie z.B. Lage, Nutzung, Größe und Ausstattung und Zuschnitt und Beschaffenheit des 
Grundstücks. 

d) Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke 

Bei Mietwohngrundstücken, Geschäftsgrundstücken und gemischt genutzten Grundstücken steht 
dagegen regelmäßig der erzielbare Ertrag aus dem Grundstück im Vordergrund der Wertermittlung. 
Aus diesem Grunde erfolgt die Wertermittlung mittels des Ertragswertverfahrens. Der Ertragswert 
der Immobilie setzt sich dabei zusammen aus dem Bodenwert und dem Gebäudeertragswert. Die 
Ermittlung kann anhand des nachfolgenden Beispiels erläutert werden: 

Beispiel: 

Sachverhalt: Zu bewerten ist ein Mehrfamilienhaus. Dieses wurde 1984 errichtet und beinhaltet acht gleich 
große Wohnungen, von denen eine leer steht. Die anderen Wohnungen sind zu einer üblichen Miete in Höhe 
von 750 € ohne Nebenkosten vermietet. Das Grundstück ist 1 000 qm groß. Der aktuelle Bodenrichtwert beläuft 
sich auf 225 € je qm. Der örtliche Gutachterausschuss hat keine Liegenschaftszinssätze bereitgestellt. 

Lösung: 

a) Bodenwert: Der Bodenwert errechnet sich aus dem Bodenrichtwert und der Grundstücksgröße zu 225 000 €. 

b) Gebäudeertragswert: 

Rohertrag des Grundstücks: 

7 vermiete Wohnungen zu je 750 € x 12 Monate 63 000 € 

1 leer stehende Wohnung zur ortsüblichen Miete  
(750 € x 12 Monate)   9 000 € 

Rohertrag des Grundstücks 72 000 € 

abzüglich Bewirtschaftungskosten: 

Gesamt-Nutzungsdauer nach Gesetz 80 Jahre 

Alter des Gebäudes 25 Jahre 

Restnutzungsdauer 55 Jahre 

Bewirtschaftungskosten lt. Gesetz: 23 %  
(23 % von 72 000 €) -16 560 € 

Reinertrag des Grundstücks  
(Rohertrag abzgl. Bewirtschaftungskosten) 55 440 € 

abzüglich Bodenwertverzinsung: 

gesetzlicher Liegenschaftszins x Bodenwert = 
5 % x 225 000 € = -11 250 € 



Gebäudereinertrag  
(Grundstücksreinertrag – Bodenwertverzinsung) 44 190 € 

Kapitalisierung mit Vervielfältiger: 

Restnutzungsdauer   55 Jahre 

gesetzlicher Vervielfältiger 18,63 

Gebäudeertragswert  
(Gebäudereinertrag x Vervielfältiger) 823 260 € 

c) Grundbesitzwert 

Bodenwert + Gebäudewert = 1 048 260 € 

e) Begünstigung 

Eine Begünstigung erfahren zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke dadurch, dass von dem 
ermittelten Ertragswert ein pauschaler Abschlag von 10 % vorgenommen wird. In diesem Fall 
können dann folgerichtig allerdings auch die mit dem Grundstück im Zusammenhang stehenden 
Verbindlichkeiten nur zu 90 % berücksichtigt werden. 

Kommt dieser Abschlag zum Tragen, so kann weiterhin die auf das Grundstück entfallende 
Erbschaftsteuer unter bestimmten Bedingungen für bis zu zehn Jahre gestundet werden. Dies gilt 
dann, wenn die Steuer nur durch Veräußerung dieses Vermögens aufgebracht werden kann. 

Hinweis: 

Die Voraussetzungen für eine solche Stundung sind sehr eng, so dass diese wahrscheinlich keine große 
Bedeutung erlangen wird. Bei Schenkungen kommt eine Stundung insbesondere dann nicht in Betracht, wenn 
der Schenker zur Zahlung der Steuer herangezogen werden kann. 

4 Bewertung und Begünstigung von Unternehmensvermögen 

a) Umfang des Unternehmensvermögen 

Die mit Abstand bedeutendsten Änderungen durch die Erbschaftsteuerreform erfolgten für die 
Übertragung von Unternehmensvermögen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Abgrenzung dieses 
Vermögens, der Bewertung als auch der Vergünstigung. Gerade wegen der oftmals hohen Werte 
können sich die erfolgten Änderungen materiell sehr bedeutsam auswirken. 

Das Unternehmensvermögen umfasst: 

– Betriebsvermögen, also das Vermögen von Einzelunternehmen und Anteile an 
Personengesellschaften und zwar sowohl bei gewerblichen als auch bei freiberuflichen 
Tätigkeiten, 

– Anteile an Kapitalgesellschaften bei einer Beteiligungsquote des Erblassers bzw. Schenkers von 
mehr als 25 % und 

– land- und forstwirtschaftliches Vermögen. 

Hinweis: 

Neu ist, dass nunmehr auch in einem anderen EU-Mitgliedsstaat bzw. EWR-Staat belegenes Vermögen 
begünstigt ist. Soweit Vermögen im Ausland belegen ist, ist an Hand des einschlägigen 
Doppelbesteuerungsabkommens zu prüfen, ob das Vermögen in Deutschland oder möglicherweise im Ausland 
steuerlich erfasst wird. 

In der Praxis bedeutsam ist die Einschränkung bei Kapitalgesellschaftsbeteiligungen. Dieses 
Vermögen fällt nur unter das in vielen Fällen deutlich begünstigte Unternehmensvermögen, wenn 
die Beteiligungsquote des Erblassers bzw. Schenkers 25 % übersteigt. Diese Beteiligungsgrenze 
kann allerdings auch dadurch erreicht werden, dass sich der Erblasser bzw. Schenker gegenüber 
anderen Gesellschaftern verpflichtet, über die Anteile nur einheitlich zu verfügen (Poolvertrag) und 
die so verpflichteten Gesellschafter insgesamt die Mindestgrenze von 25 % überschreiten. Ein 
solcher Poolvertrag ist gerade bei Familienunternehmen oftmals ein sinnvolles Instrument, bedarf 
allerdings einer exakten juristischen Ausgestaltung. 



Daneben will der Gesetzgeber Gestaltungen verhindern, mit denen „normales“ Vermögen, wie z.B. 
privat gehaltene Immobilien oder Kapitalvermögen, in begünstigtes Unternehmensvermögen 
transferiert wird. Nach bisherigem Recht war dies weitgehend möglich. Nunmehr hat der 
Gesetzgeber den Begriff des sog. Verwaltungsvermögens eingeführt, der in zweierlei Hinsicht von 
Bedeutung ist: 

1. Verwaltungsvermögen fällt nicht unter die Begünstigungen für Betriebsvermögen, wenn dieses im 
Übertragungszeitpunkt weniger als zwei Jahre dem Betrieb zuzurechnen ist. 

2. Übersteigt der Wert des Verwaltungsvermögens bezogen auf den Gesamtwert des Betriebes eine 
bestimmte Quote, so wird für den Betrieb insgesamt die Begünstigung verwehrt bzw. 
eingeschränkt. Hierzu ausführlich unter dem 4. Abschnitt „Bewertung und Begünstigung von 
Unternehmensvermögen“ die Erläuterungen zur Begünstigung. 

Als Verwaltungsvermögen gelten: 

– An Dritte zur Nutzung überlassene Immobilien. Insofern gibt es allerdings wesentliche 
Ausnahmen, wobei insbesondere die Folgenden zu nennen sind: (1.) Im Rahmen einer 
steuerlichen Betriebsaufspaltung überlassene Grundstücke; (2.) bei einer Betriebsverpachtung 
überlassene Immobilien und (3.) Wohnimmobilien (und nicht z.B. Gewerbeimmobilien!), wenn 
deren Überlassung einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert und 
den Hauptzweck des Unternehmens darstellt. 

– Anteile an Kapitalgesellschaften, die in dem Betriebsvermögen gehalten werden, bei einer 
Beteiligungsquote von 25 % oder weniger. 

– Wertpapiere und vergleichbare Forderungen. 

– Kunst, Edelmetalle usw., soweit nicht der Handel oder die Verarbeitung dieser Güter der 
Hauptzweck des Betriebes ist. 

Hinweis: 

Zu beachten ist, dass der bisher mögliche Einsatz einer gewerblich geprägten Personengesellschaft (GmbH & 
Co. KG) zur steuerbegünstigten Übertragung von Privatvermögen, wie Kapitalvermögen oder Immobilien, nun 
lediglich noch in einem sehr geringen Umfang möglich ist. 

b) Bewertung 

Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ist Unternehmensvermögen grds. mit dem 
Verkehrswert anzusetzen. Auch gilt sowohl für Einzelunternehmen und 
Personengesellschaftsanteile als auch für Kapitalgesellschaftsanteile ein einheitliches 
Bewertungsverfahren. 

Hinweis: 

Zu beachten ist, dass Gesellschaftsverträge oftmals vorsehen, dass in bestimmten Fällen Gesellschafter zum 
Buchwert oder auch zum Stuttgarter Wert ausscheiden. Diese Klauseln waren bislang steuerlich 
unproblematisch. Da aber die Differenz zwischen dem Steuerwert und dem Ausscheidenswert der Besteuerung 
unterliegt und nun der Steuerwert dem Verkehrswert entspricht, führen solche Buchwertklauseln zukünftig zu 
schenkungsteuerpflichtigen Vorgängen. Insofern kann eine Überprüfung der Gesellschaftsverträge angezeigt 
sein. 

Hinsichtlich der Bewertung ist folgendes Prüfschema abzuarbeiten, da das Gesetz eine bestimmte 
Methodenreihenfolge vorsieht: 

1. Börsen- oder Marktpreis 

2. Wert abgeleitet aus Verkäufen unter fremden Dritten innerhalb des letzten Jahres vor der Übertragung 

3. Wahlrecht: 

 a) Bewertung an Hand einer aus Erwerbersicht üblichen Methode (z.B. Ertragswertverfahren, Discounted 
Cashflow-Verfahren, Multiplikatorverfahren) 

 b) vereinfachtes Ertragswertverfahren (geregelt im Bewertungsgesetz) 

 Mindestwert: Substanzwert 



Hinweis: 

Wegen der vielfach deutlichen Begünstigung des Betriebsvermögens (siehe unter dem 4. Abschnitt „Bewertung 
und Begünstigung von Unternehmensvermögen“ die Erläuterungen zur Begünstigung), spielt der Wertansatz 
oftmals nur eine vergleichsweise geringe Rolle. Anders ist dies dagegen dann, wenn der 
Verschonungsabschlag nicht gewährt wird, weil die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt werden (können). 
In diesen Fällen kommt der Bewertung eine herausragende Bedeutung zu. Dann zeigt sich auch, dass die in 
vielen Fällen gegenüber dem bisherigen Recht deutlich höhere Bewertung zu einem massiven Anstieg der 
Erbschaftsteuerbelastung führen kann. 

Bei GmbH-Beteiligungen und bei Beteiligungen an Personengesellschaften ist die erstgenannte 
Wertermittlungsmethode nicht einschlägig, da für diese Unternehmen kein Börsen- oder Marktpreis 
existiert. In diesem Fall ist also zunächst zu prüfen, ob im letzten Jahr vor der Übertragung 
Anteilsverkäufe unter fremden Dritten stattgefunden haben. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass 
in diesen Fällen aus den tatsächlich gezahlten Kaufpreisen der Verkehrswert für die übertragenen 
Anteile abgeleitet werden kann.  

Hinweis: 

Da in diesen Fällen nach dem Gesetzeswortlaut der Wert zwingend aus dem gezahlten Verkaufspreis 
abgeleitet werden muss, kann dies für den Steuerpflichtigen ungünstig sein. Zu denken ist nur an die Fälle, bei 
denen z.B. ein strategischer Investor oder der Erwerber eines größeren Anteils einen vergleichsweise hohen 
Kaufpreis gezahlt hat. Soweit nun Anteile im Wege der vorweggenommenen Erbfolge übertragen werden, kann 
in Erwägung gezogen werden, die Anteilsübertragung zeitlich hinauszuschieben, sodass die Verkäufe unter 
fremden Dritten mehr als ein Jahr zurück liegen und damit bei der Wertfindung nicht herangezogen werden. 

Soweit auch dieser dritte Schritt nicht zu einem Ergebnis führt, besteht ein Wahlrecht zwischen (1.) 
der Anwendung eines marktüblichen Bewertungsverfahrens und (2.) dem im Gesetz geregelten 
vereinfachten Ertragswertverfahren.  

Die Wertermittlung mittels marktüblicher Bewertungsverfahren erfordert regelmäßig ein 
Gutachten eines Sachverständigen, wie z.B. eines Wirtschaftsprüfers. Der Wert wird dabei aus den 
zukünftig erwarteten Erträgen bzw. Cashflows des Unternehmens unter Berücksichtigung der 
individuellen Verhältnisse, insbesondere der individuellen Risikosituation ermittelt. In manchen 
Branchen, insbesondere bei der Bewertung von Freiberuflerkanzleien, kommen 
Multiplikatorverfahren zur Anwendung. In diesem Fall wird der Wert aus dem Jahresumsatz unter 
Anwendung eines Multiplikators abgeleitet. 

Daneben stellt der Gesetzgeber ein vereinfachtes Ertragswertverfahren zur Verfügung, welches 
wahlweise angewendet werden kann, soweit dieses nicht zu offensichtlich unzutreffenden 
Ergebnissen führt. Bei dem vereinfachten Ertragswertverfahren wird der Wert in einer sehr 
einfachen, dafür aber pauschalen Weise ermittelt. Ausgangspunkt ist der Durchschnitt der 
steuerlichen Ergebnisse der letzten drei Jahre. Diese Ergebnisse werden nun noch um 
außerordentliche Faktoren bereinigt und die Steuern werden unabhängig von der tatsächlichen 
Steuerbelastung pauschal mit 30 % des Vorsteuerergebnisses angesetzt. Soweit noch nicht 
aufwandswirksam berücksichtigt, ist auch ein angemessener Unternehmerlohn mindernd 
anzusetzen. 

Der Unternehmenswert ergibt sich dann durch Anwendung eines Kapitalisierungsfaktors auf den so 
ermittelten Jahresertrag. Der Kapitalisierungsfaktor ist der Kehrwert des 
Kapitalisierungszinssatzes; dieser setzt sich zusammen aus einem Basiszinssatz und einem festen 
Risikozuschlag von 4,5 %. Der Basiszinssatz ist aus der Rendite öffentlicher Anleihen abzuleiten. Er 
beträgt nach dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 7.1.2009 für Bewertungen im Jahr 
2009 3,61 %, sodass ein Multiplikator von 12,33 auf den Gewinn anzuwenden ist. 

Zusammenfassend können die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden 
Bewertungsmethoden wie folgt charakterisiert werden: 

 

 

 

 



 marktübliches Bewertungsverfahren 
mittels individuellem 
Bewertungsgutachten 

vereinfachtes Ertragswertverfahren 

Methode alle marktüblichen Methoden zulässig gesetzlich vorgegeben 

Basis zukünftig erwartete Erträge bzw. 
Cashflows 

Erträge der Vergangenheit 

individuelle  
Faktoren 

sind zu berücksichtigen werden nicht berücksichtigt 

Zinssatz individuell auf Basis der Risikosituation 
des Unternehmens 

fester Pauschalsatz 

Bewertungs- 
aufwand 

aufwendiges und damit kostenintensives 
Bewertungsverfahren 

vergleichsweise einfaches 
Bewertungsverfahren 

Hinweis: 

Welches Verfahren günstiger ist, kann nur im Einzelfall entschieden werden. Für die Anwendung des 
vereinfachten Ertragswertverfahrens spricht die vergleichsweise einfache Anwendung und damit die geringen 
Bewertungskosten. Bei wenig risikobehafteten Unternehmen führt der bei Anwendung des vereinfachten 
Ertragswertverfahrens anzusetzende Zinssatz tendenziell zu einer Unterbewertung, bei risikobehafteten 
Unternehmen dagegen zu einer Überbewertung. Somit sollte insbesondere bei wenig risikobehafteten 
Unternehmen ein individuelles Bewertungsgutachten erstellt werden. Die Berücksichtigung von 
zukunftsbezogenen Planwerten bei Erstellung eines individuellen Bewertungsgutachten bietet Chancen zur 
Ermittlung eines geringeren Wertes. 

Unabhängig vom Bewertungsverfahren führt der Verschonungsabschlag (vgl.  im 4. Abschnitt 
„Bewertung und Begünstigung von Unternehmensvermögen“ die Erläuterungen zur Begünstigung) 
zu einer ganz deutlichen Minderung der Erbschaftsteuerbelastung. Dies bedeutet aber eben auch, 
dass dann, wenn gegen die Behaltefristen verstoßen wird, eine ganz erhebliche Nachsteuer anfallen 
kann. 

Kann der Verschonungsabschlag nicht in Anspruch genommen werden (z.B. weil das Unternehmen 
unmittelbar nach dem Erbfall verkauft wird), so kann sich die Erbschaftsteuer wegen der Bewertung 
zum Verkehrswert und Steuersätzen von bis zu 30 % auf mehr als ¼ des Unternehmenswerts 
belaufen. 

Hinweis: 

In jedem Fall ist der Substanzwert als Mindestwert anzusetzen. Substanzwert ist die Summe der Verkehrswerte 
aller Aktivposten abzüglich der Schulden. Gerade bei Unternehmen, die nur eine geringe laufende Rendite 
erwirtschaften, wie z.B. bei Immobilienunternehmen, kann der Substanzwert der maßgebliche Wert sein. 
Grundsätzlich kann angemerkt werden, dass die Ermittlung des Substanzwertes äußerst aufwendig ist. 

c) Begünstigung 

Die Bewertung des Betriebsvermögens und von Anteilen an Kapitalgesellschaften zum 
Verkehrswert ist verbunden mit einer umfassenden „Verschonungsregelung“. Im günstigsten Fall 
unterliegt die Übertragung solchen Vermögens keiner Erbschaft- oder Schenkungsteuer. Dabei kann 
zwischen zwei Alternativen gewählt werden. Die Voraussetzungen für die Begünstigungen und 
deren Umfang stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Grundfall auf Antrag 

Betriebsvermögen (Einzelunternehmen oder Anteil an einer 
Personengesellschaft) oder Anteile an Kapitalgesellschaften bei 

Beteiligungsquote über 25 % 

nicht mehr als 50 %  
Verwaltungsvermögen 

nicht mehr als 10 %  
Verwaltungsvermögen 

7 Jahre Behaltefrist 10 Jahre Behaltefrist 

Lohnsumme kumuliert über die 7 
Jahre 650 % der 

Ausgangslohnsumme 

Lohnsumme kumuliert über die 10 
Jahre 1 000 % der 

Ausgangslohnsumme 

Voraussetzungen 

Verwaltungsvermögen mindestens 2 Jahre im Betriebsvermögen 

Bewertungsabschlag 85 % 
(also nur 15 % zu versteuern) 

Bewertungsabschlag 100 % 
(also keine Besteuerung) 

Begünstigung 

Immer (im Ergebnis) Anwendung des Steuersatzes  
der günstigsten Steuerklasse I 

Welche Verschonungsregel angewandt werden kann, hängt zunächst maßgeblich von dem Anteil 
des Verwaltungsvermögens ab. Wie anfangs des 4. Abschnitts „Bewertung und Begünstigung von 
Unternehmensvermögen“ unter „Umfang des Unternehmensvermögens“ dargestellt, ist dieses 
anhand der Aktivseite der Bilanz zu ermitteln, nach den entsprechenden erbschaftsteuerlichen 
Regeln zu bewerten und dann zum erbschaftsteuerlichen Gesamtwert des Betriebs ins Verhältnis zu 
setzen. Beträgt die Quote des Verwaltungsvermögens nicht mehr als 50 %, so wird die 
Regelbegünstigung gewährt, was keines Antrags bedarf, sondern von der Finanzbehörde 
automatisch berücksichtigt wird. Dies bedeutet, dass ein Bewertungsabschlag in Höhe von 85 % 
zum Zuge kommt und damit nur 15 % des Vermögens der Besteuerung unterliegt. 

Hinweis: 

Deutlich wird, dass die Quote des Verwaltungsvermögens nicht aus der Bilanz abgelesen werden kann, 
sondern eine regelmäßig aufwendige Bewertung dieses Vermögens und insbesondere des Gesamtbetriebes 
erfordert. 

Soweit die maximale Quote noch nicht ausgeschöpft ist, kann die Einbringung von zusätzlichem 
Verwaltungsvermögen vorteilhaft sein, da dieses dann unter die Begünstigung des Betriebsvermögens fällt. 
Insoweit ist allerdings zu beachten, dass Verwaltungsvermögen nur dann begünstigt ist, wenn dieses im 
Übertragungszeitpunkt schon mindestens zwei Jahre zum Betriebsvermögen gehört hat. Insofern ist eine 
rechtzeitige Übertragung notwendig. Des Weiteren kann das eingebrachte Verwaltungsvermögen auf Grund der 
Entnahmebegrenzung nach Nutzung der Begünstigung nur begrenzt aus dem Betriebsvermögen wieder 
herausgenommen werden. Insofern sind in einer individuellen Vergleichsrechnung auch andere steuerliche 
Faktoren einer solchen Gestaltung zu beachten, so kann z.B. bei Einbringung von Kapitalvermögen in ein 
Betriebsvermögen nicht mehr die günstige Abgeltungsteuer genutzt werden. 

Darüber hinaus wird das der Besteuerung unterliegende Vermögen noch um einen sog. 
Abzugsbetrag gemindert, der 150 000 € beträgt. Dieser Betrag wird allerdings ab einem 
Vermögenswert von 150 000 € abgeschmolzen und dann ab einem Ausgangswert von 450 000 € 
nicht mehr gewährt. Im Ergebnis werden damit kleinere Betriebe entlastet bzw. gänzlich von der 
Besteuerung freigestellt. 

Hinweis: 

Der Abzugsbetrag führt dazu, dass bei vollständiger Gewährung der Regelverschonung von 85 % 
Betriebsvermögen bis zu einem Wert von 1 000 000 € nicht mit Erbschaftsteuer belastet wird. 

Der Verschonungsabschlag steht nun allerdings noch unter Bedingungen (Behaltensregeln), wobei 
insbesondere die Folgenden zu nennen sind: 

1. Der Betrieb muss sieben Jahre weitergeführt werden bzw. die Anteile müssen sieben Jahre 
gehalten werden; 



2. die Entnahmen bzw. die Gewinnausschüttungen übersteigen in der Siebenjahresfrist nicht die 
Summe der Gewinnanteile und der Einlagen um mehr als 150 000 €; 

3. die Lohnsumme darf in dieser Siebenjahresfrist kumuliert 650 % der Ausgangslohnsumme nicht 
unterschreiten. 

Hinweis: 

Die Lohnsummenklausel gilt generell nur für Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern. Des Weiteren ist die 
Ausgangslohnsumme aus dem Durchschnitt der Lohnsummen der letzten fünf Jahre vor der Übertragung zu 
berechnen. Weiterhin wird die Ausgangslohnsumme nicht indexiert, was dazu führt, dass Lohnerhöhungen zu 
Gunsten des Steuerpflichtigen wirken, weil dies die Einhaltung der Lohnsummenklausel erleichtert. 

Eine Reduzierung der Ausgangslohnsumme dürfte auf Grund des Einbezugs von fünf Basisjahren vor der 
Übertragung nur sehr begrenzt möglich sein. Als Gestaltungsansätze kommen in Betracht der Ersatz von 
Arbeitnehmern durch Leiharbeitnehmer oder freie Mitarbeiter, die Ausgliederung von Mitarbeitern auf externe 
Beschäftigungsgesellschaften oder Konzerngesellschaften in Nicht-EU-Ländern oder bei Unternehmen, die die 
Grenze von zehn Arbeitnehmern nur geringfügig überschreiten, die Vrerringeung der Beschäftigtenzahl. Nach 
der Übertragung könnten diese Gestaltungen in umgekehrter Richtung zu einer Erhöhung der Lohnsumme 
eingesetzt werden. 

Wichtig ist nun allerdings, dass bei einem Verstoß gegen die erste oder dritte Bedingung der 
Verschonungsabschlag dann nicht gänzlich entfällt, sondern nur anteilig. 

Beispiel: 

Das begünstigte Betriebsvermögen mit einem Wert von 3 000 000 € wird im 6. Jahr nach dem Erbfall verkauft. 
Im Erbfall wurde zunächst das Betriebsvermögen lediglich mit einem Wert von 450 000 € (15 %) der 
Erbschaftsteuer unterworfen. Der Abzugsbetrag wird wegen der Höhe des anzusetzenden Wertes nicht 
gewährt. 

Wegen des Verkaufs im 6. Jahr erlischt nun die anfangs gewährte Verschonung für das 6. und das 7. Jahr. 
Dies bedeutet, dass 2/7 des verschonten Betrages, also 2/7 von 2 550 000 € = 728 571 € nun zusätzlich zu den 
bereits versteuerten Wert von 450 000 € der Erbschaftsteuer zu unterwerfen sind. 

Hinweis: 

Im Einzelnen sind die Voraussetzungen, die in der Siebenjahresfrist an die Gewährung des 
Verschonungsabschlags geknüpft sind, sehr komplex. Herauszustellen ist aber, dass – im Gegensatz zum 
bisherigen Recht – Umwandlungen, also z.B. der Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine 
Personengesellschaft, unschädlich sind. Des Weiteren entfällt der Verschonungsabschlag nicht, wenn z.B. bei 
einem Verkauf des Betriebes der Veräußerungserlös innerhalb von sechs Monaten in Vermögen derselben 
Vermögensart reinvestiert wird. 

Wird von der Verschonungsregelung Gebrauch gemacht, so sollte dringend beachtet werden, dass auf dem 
Vermögen eine latente Erbschaftsteuerbelastung in beträchtlicher Höhe lastet, die eben bei Verstoß gegen die 
Behaltensregeln zeitanteilig fällig wird. Dies wird sich wohl auch bei einem Kreditrating für den Betrieb 
auswirken. 

Beträgt das Verwaltungsvermögen nicht mehr als 10 % des Werts des Gesamtbetriebes, so kann 
der Steuerpflichtige wählen, ob der erhöhte Verschonungsabschlag gewährt wird. In diesem Fall 
wird das Unternehmensvermögen nicht der Besteuerung unterworfen, mit den Restriktionen, dass 
die Behaltefrist nicht sieben, sondern nun zehn Jahre beträgt und die Lohnsumme in diesem 
Zehnjahreszeitraum insgesamt 1 000 % der Ausgangslohnsumme erreichen muss. 

Hinweis: 

Ein Antrag auf Gewährung dieses erhöhten Verschonungsabschlags ist unwiderruflich. Somit muss sehr 
sorgfältig abgewogen werden, ob diese verlängerten Fristen eingehalten werden können, da ansonsten u.U. 
der geringere Verschonungsabschlag von 85 % günstiger sein kann. Im Zweifel sollte zumindest versucht 
werden, die formelle Bestandskraft des Steuerbescheides hinauszuzögern, denn bis zu diesem Zeitpunkt kann 
die unwiderrufliche Erklärung erfolgen.  
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